
Gewässer-Nr.

Projekt-Nr.

Format

Gemeinde

Gewässer

Projekt vom

Revidiert

Tiefbauamt
des Kantons Bern

Projektverfassende

Unterlage

Plan-Nr.Erfüllungspflichtiger

Oberingenieurkreis lll

Einwohnergemeinde Jegenstorf

Jegenstorf

Gemeinde Jegenstorf

6.411

90829

Hochwasserschutz
Gemeinde Jegenstorf
Ballmoosbach

Ballmoosbach

Bodenschutzkonzept

18.05.2022

Kissling + Zbinden AG
Brunnhofweg 37
3000 Bern 14
Tel. 031 370 11 70
Fax 031 370 11 71
kz.bern@kzag.ch

Vorprojekt



  
 

6.411 / HWS Ballmoosbach, Jegenstorf 

Bodenschutzkonzept 
18.05.2022 2 

 

IMPRESSUM 

Auftraggeber / Bauherrschaft  

Einwohnergemeinde Jegenstorf 

Projekt  

Hochwasserschutz Ballmoosbach, Bauprojekt SIA 32 

Berichtnummer  

6.411 / 32.202 

Erstellungsdatum  

10.05.2022 

Pfad- und Dateiname 

J:\06 Wasserbau\6.411_HWS Jegenstorf, Ballmoosbach\10 Ber\Bodenschutz-

konzept 

Fassung vom 

18.05.2022 

Bearbeitung 

Murielle Rüdy 

Markus Knellwolf 

Christian Wüthrich 

Q-Prüfung 

Datum: 18.05.2022 18.05.2022 

Unterschrift: 
 

Murielle Rüdy 

 

 

 

 

Christian Wüthrich  

 

Verteiler 

▪ Einwohnergemeinde Jegenstorf 

▪ Kantonale Fachstellen des Kantons Bern  



  
 

6.411 / HWS Ballmoosbach, Jegenstorf 

Bodenschutzkonzept 
18.05.2022 3 

 

 

INHALTSVERZEICHNIS 

 

1 Grundlagen 4 
1.1 Plangrundlagen 4 
1.2 Normen und Merkblätter 4 

2 Ausgangslage 5 
2.1 Projektbeschrieb 5 

3 Ausgangszustand Boden 7 
3.1 Bodenansprache 7 
3.2 Material- und Flächenbilanz 10 
3.3 Tangierte Bodenflächen 12 

4 Rekultivierung 13 

5 Verwertungskonzept 14 

6 Installationsplätze, Bodenzwischenlager und Zufahrten 16 

7 Verdichtungsmessungen auf den temporär genutzten FFF 18 

8 Bodenschutz 19 
8.1 Grundsatz 19 
8.2 Bauablauf 19 
8.3 Bodenbewegungen 19 
8.4 Einsatzgrenzen Baumaschinen und Schutzmassnahmen 19 
8.5 Bodenzwischenlager 20 
8.6 Rekultivierung und Folgebewirtschaftung 21 

9 Fruchtfolgeflächen 22 

10 Bodenkundliche Baubegleitung 23 

11 Anhang 24 
11.1 Profilblätter Baggerschlitze 25 
11.2 Profilblätter Handsondierung 37 
11.3 Plan Standorte Bodenaufnahmen 55 
11.4 Situationsplan mit Einteilung Mächtigkeiten des Ober- und 

Unterbodens 56 
11.5 Merkblatt „Anforderungen an ein Pflichtenheft der BBB“ 58 
11.6 Körnungsanalyse 61 
11.7 VESS - Visuelle Beurteilung der Bodenstruktur im Feld 67 



  
 

6.411 / HWS Ballmoosbach, Jegenstorf 

Bodenschutzkonzept 
18.05.2022 4 

 

1 GRUNDLAGEN 

1.1 Plangrundlagen 

[1] 6.411_31.501_Situation Ballmoosbach_1 

[2] 6.411_31.502_Situation Ballmoosbach_2 

[3] 6.411_31.531_Querprofile 1 

1.2 Normen und Merkblätter 

[4] VSS-Norm SN 640 581 Erdbau Boden, Bodenschutz und Bauen 

[5] Bodenschutz beim Bauen, Leitfaden, 2001, BAFU, Bern. 

[6] Gewässerschutz- und Abfallvorschriften auf Baustellen, Merkblatt, September 
2011, AWA, Bern. 

[7] Merkblatt « Anforderungen an ein Pflichtenheft der bodenkundlichen Baubeglei-
tung (BBB)», AWA, 15. Januar 2019 

[8] Verwertungspflicht (Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Ab-
fällen, [VVEA] und Baugesetz), 1. April 2017 
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2 AUSGANGSLAGE 

2.1 Projektbeschrieb 

Auf dem Gebiet der Gemeinde Jegenstorf weisen die Fliessgewässer sowohl Defizite im 

Hochwasserschutz wie auch in der Ökologie auf. Konkret besteht Handlungsbedarf beim 

von Zuzwil herkommenden Ballmoosbach und beim mitten durch das Dorf fliessenden 

Dorfbach. 

Ein erstes Massnahmenkonzept zum Hochwasserschutz Jegenstorf liegt seit Dezember 

2012 vor. Der Perimeter des Gesamtprojekts umfasste damals den Ballmoosbach unter-

halb des Silberewaldes bis zur Einmündung in den Dorfbach und im Anschluss den Dorf-

bach bis zur Einmündung in die Urtene. Das Gesamtvorhaben der Verbesserung des 

Hochwasserschutzes ist inzwischen eingebettet in die übergeordnete Planung des Ge-

wässerrichtplans (GRP) Urtenen. Der Gewässerrichtplan ist seit 2017 behördenverbind-

lich in Kraft. 

Zwischen 2014 und 2017 gab es diverse Bemühungen seitens der Einwohnergemeinde 

Jegenstorf das Projekt planerisch voranzutreiben. Diese waren jedoch, aus verschiede-

nen Gründen, nicht erfolgreich. Im Jahr 2020 wurden die Planungsarbeiten wieder auf-

genommen. Resultat davon ist nun das hier vorgelegte Vorprojekt (Abbildung 1). 

 

Fruchtfolgeflächen (FFF) 

Ein Grossteil der Linienführung liegt innerhalb von ausgewiesenen Fruchtfolgeflächen 

(FFF). Nur ein kleiner Abschnitt von rund 200 m liegt ausserhalb von FFF (Abbildung 2). 

Weitere Details zu den Fruchtfolgeflächen werden im Kapitel 7 und Kapitel 9 erläutert. 

 

Abbildung 1: Projektperimeter (rot gestrichelt). Silberewald bis zur Einmündung in den Dorfbach. 
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Abbildung 2: Die grosse Mehrheit des Projektperimeters liegt innerhalb von ausgewiesenen Fruchtfolgeflächen 

(FFF). Nur ein kleiner Abschnitt (siehe Kasten im Bild) liegt ausserhalb von FFF. 
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3 AUSGANGSZUSTAND BODEN 

Für das vorliegende Hochwasserschutzprojekt wurden entlang des Projektperimeters 

vier Baggerschlitze und sechs Handsondierungen durchgeführt. Die Baggerschlitze wur-

den an drei unterschiedlich genutzten Standorten gemacht, einer im Wald, einer inner-

halb vom landwirtschaftlich genutzten Kulturland und einer am Rande des Siedlungsge-

biets (Abbildung 3). Nebst den Baggerschlitzen verhalfen die sechs Handsondierungen 

den Projektperimeter in unterschiedliche Teilbereiche mit übereinstimmenden Bodenin-

formationen (Bodentyp, Mächtigkeit) einzuteilen. Die Einteilung wird anhand eines Pla-

nes im Anhang 11.4 dargestellt. 

3.1 Bodenansprache 

Im vorliegenden Projektperimeter sind ausschliesslich Braunerden vorzufinden. Diese 

Braunerden unterscheiden sich entlang des Projektperimeters ausschliesslich in ihren 

Ober- und Unterbodenmächtigkeiten. Die Körnung ist nach Eichung mit den Laborresul-

taten einem schluffigen Sand zuzuordnen. Grundsätzlich wurden im Feld zu hohe Ton-

gehalte und zu niedrige Schluffgehalte geschätzt. Die im Feld bestimmten Körnungs-

werte (Anhang 11.1) mussten entsprechend angepasst werden. Die angepasste Körnung 

sind in den untenstehenden Tabellen aufgeführt.  

Der Baggerschlitz im Wald weist mit einem Ober- und Unterboden von rund 25 cm resp. 

55 cm die mächtigste Braunerde auf. Innerhalb des Kulturlandes sind die Braunerden 

geringmächtiger. Westlich der Zuzwilstrasse sind mässig tiefgründige Böden vorzufin-

den, östlich der Zuzwilstrasse sind sie nur noch flachgründig. Die Bodenaufnahmen in-

nerhalb des Kulturlandes westlich der Zuzwilstrasse (Abbildung 3) zeigen eine 

Abbildung 3: Standort der drei Baggerschlitze und die Ballmoosbachlinienführung (blau gepunktet). 

Die Zuzwilstrasse quert den Projektperimeter. 
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Oberbodenmächtigkeit zwischen 14 und 18 cm und eine Unterbodenmächtigkeit zwi-

schen 19 und 40 cm (fest). Östlich der Zuzwilstrasse besitzen die Braunerden im Kultur-

land noch eine Ober- und Unterbodenmächtigkeit von 10 cm resp. 20 cm (fest). In der 

Handsondierung (HS 5) direkt östlich angrenzend an die Zuzwilstrasse konnten diese 

Mächtigkeiten zusätzlich verifiziert werden. Am östlichsten Ende des Projektperimeters, 

ist eine Auffüllung vorhanden. Verwertbarer Oberboden ist im Umfang von nur 15 cm 

vorhanden.  

Sämtliche Angaben zu den Bodenmächtigkeiten je Abschnitt können im Anhang 11.4 

nachgelesen werden. Die dargestellten Mächtigkeiten gemäss Anhang 11.4 sind in die 

Massenbilanz eingeflossen. 

Im Folgenden wird auf die drei Baggerschlitze, welche als Leitprofile dienen, eingegan-

gen. Sämtliche Resultate der sechs Handsondierungen können im Anhang 11.2 nachge-

lesen werden. Folgende Details und Bodenmerkmale werden festgehalten:  

Klimaeignungszone B3 (Futterbau und Ackerbau) 

Wald: Braunerde (BS1) 

Allgemeine Informationen zum Baggerschlitzstandort 

Höhe m. ü. M. 542 m 

Vegetation Wald  

Koordinaten (Ost/Nord) 2 603 576 / 1 210 497 

Bodenbezeichnung 

Ausgangsmaterial Moräne 

Skelettgehalt Oberboden kieshaltig 

Skelettgehalt Unterboden Kies (AB) 

 Schwach skeletthaltig (Bw) 

Feinerdekörnung Oberboden Schluffiger Sand 

Feinerdekörnung Unterboden Schluffiger Sand 

Wasserhaushaltsgruppe Senkrecht durchwaschen 

Gründigkeit Mässig tiefgründig 

Mächtigkeit Oberboden 25 cm 

Mächtigkeit Unterboden 55 cm 

Pflanzennutzbare Gründigkeit (PNG) 65 cm 

Kulturland: Braunerde (BS2) 

Allgemeine Informationen zum Baggerschlitzstandort 

Höhe m. ü. M. 5738m 

Vegetation Wiese  

Koordinaten (Ost/Nord) 2 604 210/ 1 210 679 

Bodenbezeichnung 

Ausgangsmaterial Moräne 
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Skelettgehalt Oberboden Schwach skeletthaltig 

Skelettgehalt Unterboden kieshaltig 

Feinerdekörnung Oberboden Schluffiger Sand 

Feinerdekörnung Unterboden Sandiger Lehm 

Wasserhaushaltsgruppe Senkrecht durchwaschen 

Gründigkeit Mässig tiefgründig 

Mächtigkeit Oberboden 22 cm 

Mächtigkeit Unterboden 33 cm 

Pflanzennutzbare Gründigkeit (PNG) 50 cm 

Bereich Dorf: Auffüllung (BS 3) 

Allgemeine Informationen zum Baggerschlitzstandort 

Höhe m. ü. M. 533 m 

Vegetation Wiese / Weide 

Koordinaten (Ost/Nord) 2 604 607 / 1 211 054 

Bodenbezeichnung 

Ausgangsmaterial Auffüllung 

Skelettgehalt Oberboden skelettarm 

Feinerdekörnung Oberboden Lehmiger Sand 

Wasserhaushaltsgruppe Senkrecht durchwaschen 

Gründigkeit flachgründig 

Mächtigkeit Oberboden 15 cm 

Pflanzennutzbare Gründigkeit (PNG) 15 cm 

Bereich Dorf: Braunerde (BS 4) 

Allgemeine Informationen zum Baggerschlitzstandort 

Höhe m. ü. M. 532 m 

Vegetation Wiese / Weide 

Koordinaten (Ost/Nord) 2 604 539 / 1 211 007 

Bodenbezeichnung 

Ausgangsmaterial Moräne 

Skelettgehalt Oberboden skelettarm 

Skelettgehalt Unterboden skelettarm 

Feinerdekörnung Oberboden schluffiger Sand 

Feinerdekörnung Unterboden schluffiger Sand 

Wasserhaushaltsgruppe Senkrecht durchwaschen 

Gründigkeit flachgründig 

Mächtigkeit Oberboden 10 cm 

Mächtigkeit Unterboden 20 cm 

Pflanzennutzbare Gründigkeit (PNG) 29 cm 
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3.2 Material- und Flächenbilanz 

Die Massenbilanz ist mit den im Anhang 11.4 dargelegten Mächtigkeiten je Teilbereich 

berechnet. Durch das HWS fallen gemäss Vorprojektplanung rund 1‘500 m3 (fest) über-

schüssiger Oberboden und eine geringe Überschussmenge von rund 100 m3 (fest) Un-

terboden an. Zudem fällt für die Aufwertung des Bachgerinnes ca. 2‘700 m3 (fest) über-

schüssiges Aushubmaterial an. In dieser Aushubkubatur noch nicht eingerechnet ist 

das Aushubmaterial (C-Material) für den aus geotechnischer Sicht notwendigen Materi-

alersatz unter dem Dammkörper (vgl. Bericht zu den Baugrunduntersuchungen, Keller-

hals + Haefeli AG, Mai 2022) sowie eine Aufbereitung und Verwertung des Aushubs für 

den Dammbau. Weitere Informationen hierzu folgen im Kapitel 4und 5. Die Verwertung 

des überschüssigen Ober- und Unterbodens wird im Kapitel 5 detailliert erläutert. 
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Teilbereich Länge 
 Abtrag Auftrag  Differenzen 

 
  

Flä-
che 

Mächtig-
keit 

Kuba-
tur 

Fläche 
Mächtig-

keit 
Kuba-

tur 
Kubatur Kubatur 

 

[m]  [m2] 

fest  
locker 
[m3] 

[m2] 

fest  
locker 
[m3] 

fest [m3] lose [m3] 
[m] 

[m] 
 

Wald 

 

97 

OB  0.25 198 
 

  165 198 

 UB  0.55 168 0.3 189 -17 -21 

 
C-

Mat 
  50   53 -3 -3.6 

Kulturland 1 

 

462 

OB  0.14 749 

 

  624 749 

 UB  0.19 993 0.3 1’231 -199 -238 

 
C-

Mat 
  2’351  300 1’641 2051 

Kulturland 2 

  OB  0.18 276    230 276 

 136 UB  0.40 491  0.3 361 108 130 

  
C-

Mat 
  412   88 259 324 

Kulturland 3 

  OB  0.18 379    316 379 

 186 UB  0.40 673  0.3 495 149 178 

  
C-

Mat 
  564   121 355 443 

Kulturland 4 

  OB  0.06 75    63 75 

 98 UB  0.24 307  0.3 350 - -43 

  
C-

Mat 
  475   61 331 413 

Damm 

  OB 3‘250 0.18 702  0.25 813 -93 -111 

  UB 3‘250 0.40 1‘625  0.35 1‘138 406 487 

  
C-

Mat 
        

Dorf 1 

  OB  0.10 159    132 159 

 77 UB  0.20 330  0.3 401 -58 -70 

  
C-

Mat 
  230   116 91 114 

Dorf 2 

  OB   121    101 121 

 39 UB   0  0.3 204 -170 -204 

  
C-

Mat 
  153   59 75 94 

Total 

  OB   2‘659   813 1’539 1‘886 

  UB   4‘495   4‘368 106 128 

  
C-

Mat 
  4’234   798 2’748 3‘436 
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3.3 Tangierte Bodenflächen 

Folgende Bodenflächen werden durch die baulichen Massnahmen voraussichtlich tan-

giert. Es handelt sich hierbei bei sämtlichen Flächen um FFF. Details bezüglich der tem-

porären Beanspruchung von FFF wird im Kapitel 7 erläutert. 

Nutzungsart Fläche [m2] 

temporär 

Baustelleninstallation / Baupiste / Zwischenlagerfläche (FFF) ca. 4’200 

Definitiv 

Renaturierungsflächen (FFF) ca. 5’130 
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4 REKULTIVIERUNG 

Die Böschungen des neuen Gerinnes werden bei der Rekultivierung mager aufgebaut. 

Dies bedeutet, dass für die Rekultivierung der Böschungen, nebst dem anfallendes Aus-

hubmaterial, der gesamte anfallende Unterboden verwendet wird. Die Rekultivierung mit 

Unterboden nach der Schüttung des Aushubmaterials erfolgt mit einer Mächtigkeit von 

rund 30 cm (fest). Der überschüssige Oberboden wird mit einer geringen Mächtigkeit von 

rund 5-10 cm auf die rekultivierenden Flächen aufgetragen. Detaillierte Angaben zur Wie-

derverwertung des überschüssigen Oberbodens wird im folgenden Kapitel 5 dargelegt.  

Im Bereich des neuen Dammes erfolgt die Rekultivierung nach dem heutigen Stand des 

Vorprojektes mit einem Bodenaufbau von 25 cm Ober- und 35 cm Unterboden (locker). 

Mit diesen Mächtigkeiten kann eine pflanzennutzbare Gründigkeit von 50 cm gewährleis-

tet werden (Faktor für FFF).  

Der Ausbau des Dammes ist noch nicht abschliessend definiert und kann sich je nach 

Rückmeldung mit den betroffenen Landwirten bis zur Einreichung des Wasserbauprojek-

tes noch leicht verändern. Von einer Dammneigung zwischen 12% und 20% ist jedoch 

auszugehen. Die unter Kapitel 3.2 erwähnte Bodenmaterialbilanz wurde mit der Dimen-

sionierung (Ausdehnung und Oberkannte Damm) gemäss beigefügten Plänen berech-

net.  
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5 VERWERTUNGSKONZEPT  

Durch das HWS Projekt fallen gemäss heutigem Stand (Vorprojekt) rund 1‘500 m3 (fest) 

überschüssiger Oberboden und rund 100 m3 (fest) Unterboden an. Zudem fallen für die 

Aufwertung des Bachgerinnes ca. 2‘700 m3 (fest) an Aushubmaterial an. Für den aus 

geotechnischer Sicht notwendige Materialersatz vor dem eigentlichen Dammbau, na-

mentlich durch den Aushub der Schwemmablagerungen in Kernbereich des Dammes 

sowie durch den Abtrag des Hangschutts an den Flanken, wird ein zusätzliches Aushub-

volumen in der Grössenordnung von rund 2‘200 m3 fest (im Bau-/Auflageprojekt zu veri-

fizieren) generiert. 

Erste Ansätze für den Umgang und die Verwertung des anfallenden Boden- und Aushub-

materials sind in der Folge beschrieben. 

Sämtlich anfallender Unterboden kann für die Rekultivierung des HWS Projektes wieder-

verwertet werden. Für die Überschüsse an Oberboden und Aushubmaterial ist im Zuge 

der Projektierung der SIA Phasen 32/33 ein definitives Verwertungskonzept auszuarbei-

ten. Die abschliessende Festlegung des Dammaufbaus, der Dammgeometrie sowie das 

Festlegen der Bodenauftragsflächen für die Verwertung des Oberbodens hängt einer-

seits von weiterführenden Gesprächen mit den Grundeigentümern und andererseits von 

der geotechnischen Detailprojektierung in Zusammenarbeit mit dem Geologen und dem 

Geotechniker in SIA Phase 32/ 33 ab. Im Rahmen dieser Planungsarbeiten ist dann eine 

abschliessende Massenbilanzierung durchzuführen. Ziel ist es, sämtliches Ober- und Un-

terbodenmaterial und möglichst viel Aushubmaterial vor Ort zu verwenden, ohne dass 

Boden zu- oder abgeführt werden muss. Daher ist vorgesehen, dass ein Teil des Oberbo-

dens als Nährstoffzufuhr für die Rekultivierung (ca. 5-10cm locker) verwendet wird. Ge-

mäss dem Bericht zu den Baugrunduntersuchungen (Kellerhals & Haefeli AG, Mai 2022) 

kann das Aushubmaterial beim Damm (Materialersatz der Schichten 2 und 3) mit Mi-

schen im richtigen Verhältnis, so aufbereitet werden, dass es als homogenes Schüttma-

terial für den Dammbau eingesetzt werden kann. Der Aufbereitungsaufwand dafür wird 

aber als erheblich eingeschätzt. Im Rahmen der weiteren Projektierung ist deshalb eine 

solche Materialaufbereitung vor Ort zu prüfen und auf ihre Kosten und Verhältnismässig-

keit zu untersuchen. Alternativ würde das Aushubmaterial zwecks VVEA-konformer Ver-

wertung abgeführt und im Gegenzug Dammschüttmaterial in der richtigen Kornzusam-

mensetzung für den Dammbau von extern zugeführt. Aus ökologischer Sicht wären eine 

Materialaufbereitung und Verwertung vor Ort wünschenswert, ob sie auch wirtschaftlich 

sinnvoll ist, ist aktuell unklar.  

Die Bodenaufnahmen zeigten durchschnittlich eine Oberbodenmächtigkeit von 15 cm 

auf. Daher wird davon ausgegangen, dass auch die angrenzenden Landwirtschaftsflä-

chen solche Oberbodenmächtigkeiten aufweisen. Somit besteht die Möglichkeit, das 

überschüssige Oberbodenmaterial zur Bodenaufwertung auf den angrenzenden Land-

wirtschaftsflächen, direkt auf den gewachsenen Oberboden, aufzutragen. Hierbei ist zu 

beachten, dass pro Bewirtschaftungseinheit nur 200 m2 Oberboden aufgebracht werden 

dürfen und eine Oberbodenmächtigkeit von insgesamt 40 cm nicht überschritten werden 

darf. Die in der weiteren Projektierung zu führenden Gespräche mit den 
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Grundeigentümern sind u.a. auch dafür zu nutzen, um abzuklären wo und bei wem 

Oberbodenmaterial für eine solche Bodenaufwertung eingesetzt werden kann. 

Östlich und westlich angrenzend an die Zuzwilstrasse muss in einem Abstand von 2 m 

zur Strasse mit einer Bodenbelastung gerechnet werden. Aufgrund der ebenen Topogra-

fie, ist nicht mit einer stärkeren Ausbreitung der chemischen Belastung in das Feld aus-

zugehen. Aufgrund der Tatsache, dass der Boden auch nach dem Projekt durch die 

Strasse belastet wird, wird sämtlicher Ober- und Unterboden, der im Abstand von 2 m 

zur Zuzwilstrasse liegt, separat zwischengelagert und wieder im selben Abstand zur 

Strasse aufgetragen. Sämtlicher überschüssige und belastete Oberboden und Unterbo-

den wird VVEA-konform entsorgt.  

 

Abbildung 4: HWS Projekt angrenzend der Zuzwilstrasse. Östlich wird neu ein Trottoir gebaut, westlich 

wird direkt angrenzend an die Strasse wieder Boden angelegt. 
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6 INSTALLATIONSPLÄTZE, BODENZWI-

SCHENLAGER UND ZUFAHRTEN 

Flächen zur Baustelleninstallation und für Baupisten werden im Bereich des Dammes 

und auf der Parzelle 48, wo der Ballmoosbach in den Dorfbach mündet. Sämtliche wei-

tere Bereiche des Projektes werden gemäss Stand Vorprojekt von der Strasse aus oder 

vom Untergrund (C-Horizont) stehend bearbeitet.  

Für die Zwischenlagerung von abgetragenen Boden- und Aushubmaterialien wurde in 

den Vorprojektplänen entlang der befestigten Wege ein 3 m breiter Streifen ausgeschie-

den. Bei denjenigen Landwirtschaftsflächen deren Bewirtschaftungsrichtung (gemäss 

Orthofoto) parallel zum Bach verlaufen, reichen 3 m Breite als reine Zwischenlagerfläche 

aus. Da wo die Bewirtschaftungsrichtung senkrecht zum Bach verläuft, wurden zusätzli-

che 5 m temporär beanspruchte Flächen für die Bewirtschaftung (Wendemöglichkeit mit 

landwirtschaftlichen Fahrzeugen) ausgeschieden. Die definitive Festlegung der Zwi-

schenlager- und Baustelleninstallationsflächen hat nach Rücksprache mit den Grundei-

gentümern zu erfolgen und kann im Rahmen der weiteren Projektierung noch gewisse 

Änderungen erfahren.  

Im Landerwerbsplan können die Flächen für Zwischenlagerung, Baustelleninstallation 

und Erschliessung (Baupisten) eingesehen werden. 

Abbildung 5: Einmündung Ballmoosbach in den Dorfbach. Baupiste: gelb mit schwarz gestreift 



  
 

6.411 / HWS Ballmoosbach, Jegenstorf 

Bodenschutzkonzept 
18.05.2022 17 

 

 

Abbildung 6: Installations- und Materialaufbereitungsfläche (gelb mit schwarz gestreift) im Bereich 

des Dammes  

Abbildung 7: Zwischenlagerfläche für Boden 3m breit entlang dem Weg, wo es die Bewirtschaftungsrich-

tung verlangt Verbreiterung der temporär beanspruchten Fläche um zusätzliche 5 m 
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7 VERDICHTUNGSMESSUNGEN AUF 

DEN TEMPORÄR GENUTZTEN FFF 

Sämtliche Flächen des Projektperimeters liegen innerhalb von ausgewiesenen Fruchtfol-

geflächen (FFF). Im Bereich des Kulturlandes westlich der Zuzwilerstrasse halten die 

FFF grösstensteils die FFF-Kriterien ein. Östlich der Zuzwilstrasse halten die Braunerden 

aufgrund ihrer Gründigkeit von < 50 cm die Kriterien für FFF nicht ein.  

Der Boden von FFF ist qualitativ hochwertig und wird daher besonders geschützt. Wenn 

immer möglich ist für die temporäre Nutzung versiegelte Flächen vorzuziehen, bevor Kul-

turland oder gar FFF tangiert werden.  

Aus deren besonderen Schutzwürdigkeit ist nach der Fremdnutzung der FFF zu gewähr-

leisten, dass die Böden wieder der gleichen Qualität entsprechen, wie vor der temporären 

Nutzung. Dabei ist nach der Vorschrift der Arbeitshilfe VESS 2020 vorzugehen (Anhang 

11.7). Nebst den Aufnahmen auf der fremdgenutzten Fläche ist zum Vergleich auf einer 

direkt angrenzenden Fläche (möglichst gleicher Bodentyp und Nutzung) der Boden mit 

der VESS Methode zu beurteilen. Diese Aufnahmen können nach dem Rückbau der Bau-

pisten erfolgen. 
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8 BODENSCHUTZ 

8.1 Grundsatz 

Die bodenrelevanten Arbeiten sollen bei ausreichend trockenen Bedingungen ausge-

führt werden. Bei widrigen Bedingungen ist dem Bodenschutz zusätzlich Rechnung zu 

tragen. 

Massgebend für den Bodenschutz sind die mit der Genehmigung von Amtes wegen 

festgelegten Bedingungen und Auflagen. 

Folgende Normen, Merkblätter und Leitfäden sind für den Bodenschutz massgebend: 

▪ VSS-Norm SN 640 581 Erdbau, Boden, Bodenschutz beim Bauen [4] 

▪ BAFU-Leitfaden Bodenschutz beim Bauen [5] 

▪ Merkblatt Gewässerschutz- und Abfallvorschriften auf Baustellen [6] 

8.2 Bauablauf 

Der abgetragene und für das Projekt wiederverwendbare Ober- und Unterboden sowie 

Aushubmaterial wird direkt neben dem für die Bauerschliessung genutzten Weg, neben 

dem neuen Bachlauf zwischengelagert und danach zeitnah wieder aufgetragen. Sämtli-

ches Bodenmaterial, das nicht vor Ort wiederverwertet werden kann wird direkt abge-

führt oder direkt auf die vordefinierten Landwirtschaftsflächen zur Bodenaufwertung 

(ausschliesslich Oberboden) gebracht.   

8.3 Bodenbewegungen 

▪ Es soll nur so viel Boden wie notwendig beansprucht werden. 

▪ Der abgetragene Boden wird getrennt nach Ober- und Unterboden und Untergrund 

abgetragen, zwischengelagert und wieder aufgetragen. Weitere Informationen zum 

Bodenzwischenlagerung siehe Kapitel 8.5.  

▪ Sämtlicher überschüssiger Boden, der vor Ort nicht verwertet werden kann, ist direkt 

abzuführen. 

8.4 Einsatzgrenzen Baumaschinen und Schutz-

massnahmen 

▪ Die Einsatzgrenzen der Baumaschinen richten sich nach der Norm SN 640 581 [4]. 

▪ Oberboden darf nur ausreichend begrünt und mit Raupenfahrzeugen direkt befah-

ren werden.  

▪ Oberboden darf nicht direkt mit Lastwagen (Pneufahrzeugen) befahren werden. 

Pneufahrzeuge wie Lastwagen müssen immer auf einer lastverteilenden 
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Schutzmassnahme fahren (z.B. Baggermatzatzen, Kiespisten). Lastverteilende 

Schutzmassnahmen müssen immer auf dem zwingend ausreichend begrünten und 

in der Regel mit einem Geotextil abgedeckten Oberboden angelegt werden.  

▪ Der Unterboden darf nie befahren werden. 

▪ Der Einsatz von Baggern ist auf dem gewachsenen Boden grundsätzlich nur mit 

Raupen und bei günstigen Bedingungen zulässig. Bei mehrmaligen Überfahrten 

sind zwingend lastverteilende Schutzmassnahmen (z.B. Baggermatratzen, Kiespis-

ten) anzulegen. 

▪ Zur Bestimmung der Tragfähigkeit des Bodens ist die Saugspannung mit Tensio-

metern zu erfassen. Hier wird täglich der Median von fünf Tensiometer bestimmt 

und der Bodenkundlichen Baubegleitung (BBB) weitergeleitet. Die Resultate müs-

sen im Hinblick auf die Belastbarkeit des Bodens durch Erdarbeiten interpretiert wer-

den. Die Tensiometer sind vor Beginn der Erdarbeiten auf einer Teife von 20 cm zu 

setzen. 

▪ Die Erdarbeiten sind mit geeigneten Geräten und Maschinen, unter Berücksichti-

gung der Einsatzgrenzen ab 6 cbar Saugspannung möglich. Stellt es sich heraus, 

dass der Boden bei 6-10 cbar befahren werden müssen, sind lastverteilende Schutz-

massnahmen wie Baggermatratzen, Baupisten o.Ä. frühzeitig bei noch günstigen 

Bedingungen anzulegen. Ist der Boden nass (<6 cbar) sind die Erdarbeiten einzu-

stellen.  

▪ Niederschläge bis 5 mm pro m2 oder bis 1 h Dauer sind i.d.R. nicht relevant. Bei 

längeren oder intensiven Niederschlägen (> 5mm/m2) sind die bodenrelevanten Ar-

beiten für diesen Arbeitstag einzustellen. 

▪ Die Baumaschinen fahren auf Strassen, Wegen, dem Untergrund, auf lastvertei-

lende Massnahmen oder bei optimalen Bedingungen und mit Raupen auf dem aus-

reichend begrünten Oberboden. 

▪ Bodendepots sowie Unterboden oder frisch angelegter Boden dürfen nie befahren 

werden. 

8.5 Bodenzwischenlager 

▪ Bodendepots sind locker zu schütten, ohne sie zu befahren. 

▪ Die Zwischenlager von Oberboden, Unterboden und Aushubmaterial sind getrennt 

abzutragen, zwischenzulagern und wieder aufzutragen.  

▪ Der Ober- und Unterboden westlich und östlich angrenzend an die Zuzwilstrasse ist 

separat abzutragen und während der Zwischenlagerung speziell anzuschreiben 

(chemische Bodenbelastung). Dieses Bodenmaterial darf einzig und wieder im glei-

chen Abstand zur Strasse aufgetragen werden. 

▪ Für die Zwischenlagerung von Unterboden und Aushubmaterial ist jederzeit eine 

Trennschicht anzulegen. Als mögliche Trennschicht kann Strohmulch verwendet 

werden oder allenfalls eine strapazierfähige Blache (Produktebeispiel MBT Bau-

technik / Produkt Snow-Top).  

▪ Wird der Boden länger als drei Monate zwischengelagert, ist dieser mit einer geeig-

neten Saatmischung anzusägen.  
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▪ Die Bodenzwischenlager dürfen eine Höhe von 1.50 m OB (Oberboden) und 2.50 

m UB (Unterboden) nicht überschreiten. 

8.6 Rekultivierung und Folgebewirtschaftung 

▪ Damit der Aufwuchs genügend Schutz bieten kann, soll der Bodenauftrag bis Ende 

September erfolgt sein.  

▪ Unmittelbar im Anschluss an den Auftrag des Bodens ist die Fläche mit einer geeig-

neten Mischung zu begrünen. 

▪ Das Ausbringen von sofort verfügbarem, mineralischem Dünger sind in den ersten 

zwei Jahren nicht erlaubt. 

▪ In den folgenden drei Jahren ist die Fläche besonders bodenschonend zu bewirt-

schaften.  

▪ Im Bereich der temporär genutzten Flächen auf FFF, sind die Böden auf ihre Qualität 

hin zu prüfen. Detaillierte Angaben zur Prüfung kann unter Kapitel 7 nachgelesen 

werden. 

▪ Gemäss der kantonalen Gesetzgebung besteht bei Wasserbauvorhaben keine 

Kompensationspflicht für tangierte FFF, da es sich um die Erfüllung einer gesetzlich 

vorgeschriebenen Aufgabe handelt. Diese Projekte sind von öffentlichem Interesse 

und bezwecken eine Erhöhung der Hochwassersicherheit oder wie im vorliegenden 

Projekteine Verbesserung des ökologischen Zustandes der Gewässer. Trotz Befrei-

ung von der Kompensationspflicht sind die Standortgebundenheit und die optimale 

Nutzung (keine Verschwendung) im Projekt darzulegen. Diese Angaben sind im 

Technischen Bericht (Dossiernummer 31.200) im Detail erläutert. 

▪ Für den Auftrag von Aushubmaterial ist vorgängig sämtlicher Unterboden abzutra-

gen.  
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9 FRUCHTFOLGEFLÄCHEN 

Gemäss der kantonalen Gesetzgebung besteht bei Wasserbauvorhaben keine Kom-

pensationspflicht für tangierte FFF, da es sich um die Erfüllung einer gesetzlich vorge-

schriebenen Aufgabe handelt. Diese Projekte sind von öffentlichem Interesse und be-

zwecken eine Erhöhung der Hochwassersicherheit oder wie im vorliegenden Projekt-

eine Verbesserung des ökologischen Zustandes der Gewässer. Trotz Befreiung von der 

Kompensationspflicht ist die Standortgebundenheit, die optimale Nutzung (keine Ver-

schwendung) des Projektes darzulegen. Diese Angaben sind im Technischen Bericht 

(Dossiernummer 32.200) im Detail erläutert 
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10 BODENKUNDLICHE BAUBEGLEITUNG 

Für das vorliegende HWS Projekt ist eine Bodenkundliche Baubegleitung (BBB) einzu-

setzen und die zertifizierte BBB ist frühzeitig der Fachstelle Boden weiterzuleiten. Die 

Begleitung stützt sich auf das kantonale Merkblatt «Anforderung an ein Pflichtenheft der 

BBB» gemäss Anhang 11.5. 
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11 ANHANG 
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11.1  Profilblätter Baggerschlitze  

6. 411 / Profil BS 1: Braunerde  
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Standort BS 1 
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6. 411 / Profil BS 2: Braunerde  

 

2.1    40.7    57.2 

4.2    47.3    48.5 
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Standort BS 2
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6. 411 /  Profil BS 3: Auffüllung 
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Standort BS 3 



  
 

6.411 / HWS Ballmoosbach, Jegenstorf 
Bodenschutzkonzept 

10.05.2022 34 

 

6.411 /  Profil BS 4: Braunerde 
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Standort BS 4 
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11.2 Profilblätter Handsondierung 

6.411 / Handsondierung 1: Braunerde 
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Standort Handsondierung 1 
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6.411 / Handsondierung 2: Braunerde 
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Standort Handsondierung 2 

 



  
 

6.411 / HWS Ballmoosbach, Jegenstorf 
Bodenschutzkonzept 

10.05.2022 43 

 

6. .411// Handsondierung 3: Braunerde 
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Standort Handsondierung 3 
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6 .411 / Handsondierung 4: Braunerde 
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Standort Handsondierung 4 
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6.411 / Handsondierung 5: Braunerde 
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Standort Handsondierung 5 
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6.411 / Handsondierung 6: Braunerde 
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Standort Handsondierung 6 
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11.3 Plan Standorte Bodenaufnahmen  
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11.4 Situationsplan mit Einteilung Mächtigkeiten 
des Ober- und Unterbodens 
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11.5 Merkblatt „Anforderungen 
an ein Pflichtenheft der BBB“ 
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11.6 Körnungsanalyse 
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11.7 VESS - Visuelle Beurteilung der Bodenstruktur im Feld 
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